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Kreisverband Odenwaldkreis

	Einsatz von Praktikant*innen
	Suchthilfezentrum



1. Ziel und Zweck

Die Verfahrensanweisung regelt den Einsatz von Fachhochschulpraktikant*innen im Suchthilfezentrum.
2. Geltungs- und Verantwortungsbereich

Die Verfahrensanweisung gilt für die Fachkräfte des Suchthilfezentrums.
3. Beschreibung

Das Team legt fest, in welchem Zeitraum das Praktikum stattfindet. Weiter wird eine
Praxisanleitung bestimmt.

Der/die Praktikant*in wird durch den/die Praxisanleiter*in zur Einhaltung der Schweigepflicht schriftlich und mündlich verpflichtet.

Die Inhalte des Praktikums richten sich nach den Vorgaben der Studienordnung der

jeweiligen Fachhochschule und dem Praktikums- bzw. Ausbildungsplans.
Es erfolgt eine regelmäßige Rückmeldung zwischen Praktikant*in und Praxisanleitung über den Verlauf des Praktikums. Am Ende erfolgt ein Abschluss- und Auswertungsgespräch zwischen Team, Praxisanleitung und Praktikant*in.

4. Mitgeltende Unterlagen

Schweigepflichterklärung

Praktikumsplan

Einsatzbogen für Praktikant*innen

Studienordnung der Fachhochschule des/der Praktikant*innen

5. Qualitätsaufzeichnung

Bericht der Praxisanleitung (wenn von der Ausbildungsstätte angefordert)
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